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Raiffeisenbank im Donautal eG
Berg-im-Gau-Straße 34

86564 Brunnen 

 08458 3257-0

 service@rb-idt.de

 www.rb-idt.de

Wir verstärken unser Team in Brunnen!

Am 01.01.2024 hat Erik Bichler die Leitung unserer  
Geschäftsstelle Brunnen übernommen. Er steht  
Ihnen zu allen Fragen der Finanzplanung und per-
sönlichen Absicherung von Montag bis Freitag  
nach Terminvereinbarung zur Verfügung. Zu einem  
Kennenlern-Gespräch bei einer Tasse Kaffee sind  
Sie herzlich eingeladen! 

Unser Agrar-Finanzexperte Maximilian Gottschall 
spezialisiert sich neben der Bewirtschaftung seines 
eigenen landwirtschaftlichen Betriebes zukünftig 
auf die Betreuung unserer Agrarkunden in unserem 
Geschäftsgebiet. 

Für den Kundenservice im Jahr 2024 ist wie gewohnt 
Jessica Matuschek dienstags und freitags für Sie da.

Vertrauen Sie auf unsere langjährige Erfahrung in 
Finanzdienstleistungen und Versicherungen. 

Beratungszeiten: 
Montag bis Freitag nach Terminvereinbarung

Servicezeiten: 
Dienstag: 08:30 - 12:30 und 14:00 - 16:30 Uhr 
Freitag: 08:30 - 15:00 Uhr

Erik Bichler
Geschäftsstellenleiter
Zertifizierter VR-Privatkundenbetreuer und 
Zukunftsmanager
Tel. 08454 9498-5271
e.bichler@rb-idt.de

Maximilian Gottschall
Agrarspezialist
Tel. 08454 9498-5270 
m.gottschall@rb-idt.de

Jessica Matuschek
Service und Beratung
Tel. 08454 9498-5273
j.matuschek@rb-idt.de 

Weil die Genossenschaftliche  
Beratung auf persönlicher 
     beruht!Nähe
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1. Familie Dittenhauser, Am Sportplatz 1
2. Familie Schmidmeir, Michaelistr. 14
3. Familie Hermann, Pfarrer-Wolf-Str. 3
4. Familie Pichler, Gerstettener Weg 25
5. Kindergarten, Gröbener Weg 16
6. Familie Leidl, Pfarrer-Wolf-Str. 6
7. Sandra Hermann, Gerstettener Weg 2
8. Familie Kopold, Karlshulder Str. 14
9. Familie Kopold, Ingolstädter Str. 14
10. Familie Harler, Ulrichstr. 2
11. Familie Schwab, Hintere Dorfstr. 11
12. Familie Mayr, Gröbener Weg 3 A
13. Familie Roauer, Schrobenhausener Str. 1
14. Annalena Wittmann, Pfarrer-Eberle-Str. 2 
15. Familie Mittelmeyer, Pfarrer-Eberle-Str. 12
16. Familie Müller, Kowasweg 2
17. Familie Schäfer, Ingolstädter Str. 7 A
18. Familie Moormann, Gerstettener Weg 1
19. Familie Kopold, Berg-im-Gau-Str. 46
20. Familie Ostermeier, Gewerbering 11
21. Familie Kurzhals, Berg-im-Gau-Str. 11
22. Familie Kurzhals, Pfarrer-Eberle-Str. 6
23. Familie Harler, Ulrichstr. 1
24. Alte Schule

VIELEN DANK ALLEN TEILNEHMERN!

Adventsfenster Brunnen 2023Adventsfenster Brunnen 2023
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Sie höhlen Uferböden und Böschungen aus und fressen gerne die bei uns selten gewordene Bachmuschel: 
Bisamratten. Er hat keine Fressfeinde und vermehrt sich rasch. 

Die Gemeinde Brunnen verfügt derzeit über keinen benannten Bisamfänger. Da die Populationen der Schädlinge 
mehr und mehr zunehmen und immer größere Probleme bereiten, sind wir auf der Suche nach einem Bisamfänger 
ab nächstmöglichen Zeitpunkt. Ein Fallenlehrgang der zum Aufstellen und Kontrollieren der Fallen berechtigt, wird 
von der Gemeinde finanziert. Eine Fangprämie für diese Tätigkeit wird ausbezahlt.

Wenn Sie Interesse haben, sich gerne in der freien Natur aufhalten und mit dem Umgang mit Bisamratten keine 
Probleme haben, dann melden Sie sich bitte bei der Verwaltungsgemeinschaft Schrobenhausen, Frau Daferner, Tel.: 
08252 / 8951-18, per Mail daferner@vgem-sob.de oder bei 1. Bürgermeister Wagner, Tel.: 0177 / 6848961, per 
Mail wagner@gemeindebrunnen.de.

Bisamfänger gesucht

Blasmusik Brunnen spielte in Schrobenhausen
Die Blasmusik Brunnen besuchte Ruhestandspfarrer Anton Keller im Seniorenheim St. Georg in Schrobenhausen und gab 
ein Standkornzert. Außerdem überreichten sie Anton Keller ein kleines Geschenk - ein Bild von ihm während einer Maian-
dacht in Gerstetten. Die Andacht wurde oftmals von der Blasmusik mitgestaltet.
Auch für alle Bewohner des Heims sowie im Nachgang im Krankenhaus Schrobenhausen war der Nachmittag eine schöne 
Abwechslung zum Alltag.
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Name Amt Nst./Tel. E-Mail

Ahle Mathilde Bürgermeisterin - 20 Ahle@Langenmosen.de

Fuchs Josef Bürgermeister - 84 Fuchs@Waidhofen.de

Lengler Alfred Bürgermeister - 19 Lengler@VGem-SOB.de

Roßkopf Helmut Bürgermeister - 21 Rosskopf@VGem-SOB.de

Wagner Thomas Bürgermeister - 22 Wagner@gemeindebrunnen.de

Angermair Victoria Bauamt - 36 Angermair@vgem-sob.de

Asam Rosa Einwohneramt - 16 Asam@VGem-SOB.de

Berger Ludwig Personalstelle - 54 Berger@VGem-SOB.de

Braßler Manuel Kämmerei - 38 Brassler@VGem-SOB.de

Claussen Benjamin Bauamt - 34 Claussen@VGem-SOB.de

Daferner Gerlinde Hauptamt - 18 Daferner@VGem-SOB.de

Dünnebacke Jan Bauamt - 44 Dünnebacke@VGem-SOB.de

Feigl Michaela Kasse - 27 Feigl@VGem-SOB.de

Fottner Claudia Sitzungsdienst - 71 Fottner@VGem-SOB.de

Fricke Michael Bauamt - 73 Fricke@VGem-SOB.de

Gutjahr Anton Kasse - 26 Gutjahr@VGem-SOB.de

Hausner Belinda Kämmerei - 25 Hausner@VGem-SOB.de

Heinzlmeier Andrea Einwohneramt - 14 Heinzlmeier@VGe-SOB.de

Kratzer Jan Bauamt - 31 Kratzer@VGem-SOB.de

Kraus Julia Standesamt - 12 kraus@VGem-SOB.de

Lengler Daniela Sitzungsdienst - 70 Lenglerd@VGem-SOB.de

Matheis Ilona Einwohneramt - 12 Matheis@VGem-SOB.de

Mück Jasmin Bauamt - 29 Mueck@VGem-SOB.de

Plach Rudi EWO/Standesamt - 13 Plach@VGem-SOB.de

Prokop Anna Personalstelle - 57 Prokop@VGem-SOB.de

Prummer Laura Bauamt - 35 Prummer@VGem-SOB.de

Reim Manfred Kämmerei - 39 Reim@VGem-SOB.de

Schleeh Renate Buchhaltung - 24 Schleeh@VGem-SOB.de

Sieber Daniela Kämmerei - 37 Sieber@VGem-SOB.de

Steurer Christian Bauamt - 30 Steurer@VGem-SOB.de

Walter Anita Sekretariat - 55 Walter@VGem-SOB.de

Weber Johann Bauamt - 32 Weber@VGem-SOB.de

Wolkersdorfer Alexandra Kasse (Mo - Mi/vorm.) - 27 Wolkersdorfera@VGem-SOB.de

Kämmerei (Mi/nachm. - Fr) - 40

Wolkersdorfer Hans Geschäftsleiter - 11 Wolkersdorfer@VGem-SOB.de

Zaum Karin Bauamt - 17 Zaum@VGem-SOB.de

Mitgliedsgemeinden: 86562 Berg im Gau, 86564 Brunnen, 86565 Gachenbach, 86571 Langenmosen, 86579 Waidhofen

Mitarbeiterverzeichnis (alphabetisch – Stand – 01.09.2023) 
Telefon: (0 82 52) 8951-0  ·  Telefax: (0 82 52) 8951-50  ·  E-Mail: Poststelle@VGem-SOB.de

Mitarbeiterverzeichnis der Verwaltungsgemeinschaft Schrobenhausen



Mitteilungsblatt der Gemeinde Brunnen6  I  Ausgabe 01/2024

Leerung Papiertonne (blaue Tonne)

Donnerstag: 14.03.2024
Donnerstag: 11.04.2024
Samstag: 11.05.2024

Kompostanlage 
Schrobenhausen - Königslachen
Alte Ytong-Grube

von April bis einschl. November
Montag: 13.00 - 17.00 Uhr     
Donnerstag: 13.00 - 17.00 Uhr
Samstag: 09.00 - 12.00 Uhr

Angenommen wird: Grüngut, Baum- und  
Strauchschnitt, Wurzelstöcke, Friedhofsabfälle,  
Verkauf von Komposterde

Wertstoffhof Brunnen
Gröbener Weg
Samstag: 09.00 - 12.00 Uhr 
Ganzjährig

Januar Februar März April Mai Juni

08.06.: Problemmüll
Brunnen, gegenüber dem Sportheim (Berg-im-Gau-Str.
23) (11:00 - 12:00)

Weiter Problemmülltermine finden Sie unter:
https://www.landkreisbetriebe.de/entsorgung/problemmuell/
problemmuell.html

Problemmülltermine

Hinweise zur Müllabfuhr:

1. Die Müllgefäße müssen sich um 7:00 Uhr gut sichtbar
am Bereitstellungsort zur Leerung befinden.

2. Die Gefäße bitte mit der Griffseite zur Fahrbahn
bereitstellen.

3. Wenn in Ihrer Straße eine Baustelle oder eine
Umleitung die Anfahrt behindert, stellen Sie Ihre
Müllgefäße bitte in die nächste befahrbare Straße.

4. Müllgefäße, deren Deckel wegen Überfüllung nicht
geschlossen sind, werden nicht entleert. (Fallen
vorübergehend mehr Abfälle an, können Sie bei allen
Städten, Märkten, Gemeinden und bei den
Landkreisbetrieben sowie auf allen Wertstoffhöfen
zugelassene Restmüllsäcke erwerben.)

5. Der Inhalt Ihrer Gefäße darf weder eingestampft noch
festgefroren sein und muss sich durch Anschlagen
der Tonne beim Entleerungsvorgang problemlos
entleeren lassen (Tonnen soweit möglich an einen
frostfreien Platz stellen, Abfälle möglichst nur in Tüten
(Biomüll nur in Papiertüten oder Zeitungspapier)
verpackt einwerfen, bei Bedarf die Abfälle vor dem
Bereitstellen z. B. mit einer Schaufel auflockern).

6. Müllgefäße, die falsch befüllt sind (z. B. Biomüll in
Plastiktüten verpackt), werden nicht entleert

7. Bitte keine heiße Asche einfüllen.

8. Kurzfristige (unvorhersehbare) Ausfälle können Sie
täglich auf unserer Homepage
www.landkreisbetriebe.de oder unserer
Landkreisbetriebe-App entnehmen (wenn Sie Push-
Benachrichtigungen freigegeben haben, werden Sie
darüber automatisch benachrichtigt!).

9. Für die veröffentlichten Abfuhrtermine der Gelben
Tonne ist ausschließlich die Fa. Hofmann
verantwortlich. Wir übernehmen hierfür keine Gewähr.

10. ACHTUNG: Änderungen der Termine können
betriebsbedingt jederzeit möglich sein! Nutzen Sie
bevorzugt unsere Landkreisbetriebe Abfallapp.

Abfuhrkalender 2024
Brunnen, Am Bahnhof

1 Mo Neujahr 1
2 Di

3 Mi

4 Do Bio

5 Fr

6 Sa Heilige Drei Könige

7 So

8 Mo 2
9 Di

10 Mi

11 Do R2 R4 Bio

12 Fr

13 Sa

14 So

15 Mo 3
16 Di

17 Mi Bio

18 Do

19 Fr GT

20 Sa

21 So

22 Mo 4
23 Di

24 Mi R2 Bio

25 Do

26 Fr

27 Sa

28 So

29 Mo 5
30 Di

31 Mi Bio

1 Do

2 Fr

3 Sa

4 So

5 Mo 6
6 Di

7 Mi R2 R4 Bio

8 Do

9 Fr

10 Sa

11 So

12 Mo 7
13 Di

14 Mi Bio

15 Do

16 Fr GT

17 Sa

18 So

19 Mo 8
20 Di

21 Mi R2 Bio

22 Do

23 Fr

24 Sa

25 So

26 Mo 9
27 Di

28 Mi Bio

29 Do

1 Fr

2 Sa

3 So

4 Mo 1 0
5 Di

6 Mi R2 R4 Bio

7 Do

8 Fr

9 Sa

10 So

11 Mo 11
12 Di

13 Mi Bio

14 Do

15 Fr GT €

16 Sa

17 So

18 Mo 1 2
19 Di

20 Mi R2 Bio

21 Do

22 Fr

23 Sa

24 So

25 Mo 1 3
26 Di Bio

27 Mi

28 Do

29 Fr Karfreitag

30 Sa

31 So Ostersonntag

1 Mo Ostermontag 1 4
2 Di

3 Mi

4 Do R2 R4 Bio

5 Fr

6 Sa

7 So

8 Mo 1 5
9 Di

10 Mi Bio

11 Do

12 Fr GT

13 Sa

14 So

15 Mo 1 6
16 Di

17 Mi R2 Bio

18 Do

19 Fr

20 Sa

21 So

22 Mo 1 7
23 Di

24 Mi Bio

25 Do

26 Fr

27 Sa

28 So

29 Mo 1 8
30 Di

1 Mi Tag der Arbeit

2 Do R2 R4 Bio

3 Fr

4 Sa

5 So

6 Mo 1 9
7 Di

8 Mi Bio

9 Do Christi Himmelfahrt

10 Fr

11 Sa GT

12 So

13 Mo 2 0
14 Di

15 Mi R2 Bio

16 Do

17 Fr

18 Sa

19 So Pfingstsonntag

20 Mo Pfingstmontag 2 1
21 Di

22 Mi

23 Do Bio

24 Fr

25 Sa

26 So

27 Mo 2 2
28 Di

29 Mi R2 R4 Bio

30 Do Fronleichnam

31 Fr

1 Sa

2 So

3 Mo 2 3
4 Di

5 Mi Bio

6 Do

7 Fr GT

8 Sa PM

9 So

10 Mo 2 4
11 Di

12 Mi R2 Bio

13 Do

14 Fr

15 Sa

16 So

17 Mo 2 5
18 Di

19 Mi Bio

20 Do

21 Fr

22 Sa

23 So

24 Mo 2 6
25 Di

26 Mi R2 R4 Bio

27 Do

28 Fr

29 Sa

30 So

R1 Restmüll wöchentl. ab 240L R2 Restmüll zweiwöchentlich R4 Restmüll vierwöchentlich Bio Biotonne GT Gelbe Tonne PM Problemmüll € Fälligkeit Abfallgebühr Vorgefahrener Abfuhrtag
Landkreisbetriebe Neuburg-Schrobenhausen | Sehensander Weg 23 | 86633 Neuburg a.d. Donau | Tel: 08431 / 612 - 0 | info@landkreisbetriebe.de | www.landkreisbetriebe.de



Abfalltermine für die Gemeinde Brunnen

Service-Nummern Müll
Landkreisbetriebe 
(www.landkreisbetriebe.de) 
08431.612-0

Fragen zur Gelben Tonne und
Restmülltonne 
Fa. Hofmann (kostenlos)  
0800.1004337

Fragen zur Blauen Tonne 
Fa. Gigler (kostenlos)  
08252.89770

Störungsnummern
Wasserversorgung Arnbachgruppe
Bereitschaftsdienst bei Störungen der Wasserversorgung 08252.4731
Rufbereitschaftsdienst 0151.57121976

Stromversorger e·on Bayern
Störungsmeldung (24 Std.) 0941.28003366
Zählerstand 0871.96560160
Kabelpläne/Baustrom 0941.28003311
Vermittlung Kundenservice 08441.7500

Telekom 0800.3302000

info

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr wünschen Ihnen ihre
Landkreisbetriebe Neuburg-Schrobenhausen
- Eigenbetrieb des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen -

Sehensander Weg 23  •  86633 Neuburg a.d. Donau
E-Mail: info@landkreisbetriebe.de

Ab dem 1. Januar 2024 ändern sich 
Abfuhrtage für Bio- und Restmüll.

Weiterhin werden der Bio- und Restmüll taggleich abgefahren!
Im gesamten Sammelgebiet sind die Tonnen ab 07:00 Uhr bereitzustellen!

Der Abfuhrkalender steht ab Anfang 
Dezember zum Download bereit!

Bitte informieren Sie sich über die Ände-
r ungen der für Sie relevanten Ab fuhr tage 
in Ihrer Straße ganz einfach über unsere 
Website (www.landkreisbetriebe.de), 
unsere App oder rufen Sie uns an unter 
Tel.: 0 84 31 / 612-0!

der Regeltouren für Bio- 
und Restmüll ab 2024

UMFASSENDE ÄNDERUNG
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Öffnungszeiten der Verwaltungsgemeinschaft
Gültig vom 01.10. - 30.04.

Montag 08:00 Uhr – 12:00 Uhr ---
Dienstag 08:00 Uhr – 12:00 Uhr 14:00 Uhr - 16:00 Uhr
Mittwoch 08:00 Uhr – 12:00 Uhr ---
Donnerstag 08:00 Uhr – 12:00 Uhr 14:00 Uhr - 16:00 Uhr
jeden 1. Donnerstag im Monat  14:00 Uhr - 18:00 Uhr
Freitag 08:00 Uhr – 12:00 Uhr ---

Geburten:
Zanker Lea, Brunnen
Nita Stefania, Brunnen
Geistbeck Florian, Brunnen
Roauer Anton, Brunnen
Wittmann Jakob, Brunnen

Sterbefälle:
Wittenburg Rainer, Niederarnbach

Eheschließungen: 
---

Altersjubiläen:
zum 75. Geburtstag:
Probst Johanna, Hohenried
Lang Rosemarie, Hohenried
Michl Josef, Hohenried
Piske Sofie, Brunnen
Ahorn Franz, Brunnen
Doppler Georg, Hohenried
Tomani Hans, Hohenried

zum 80. Geburtstag:
Schwarzbauer Elsa, Hohenried
Kneilling Gabriele, Brunnen

zum 85. Geburtstag:
Schlittenbauer Maria, Hohenried
Schoderer Michael, Brunnen
Hirschbeck Franz, Hohenried

zum 90. Geburtstag:
---

zum 95. Geburtstag:
---

Ehejubiläen:
Böll Christian und Hildegard,  
Niederarnbach

HINWEIS:
Wer nicht im Gemeindeblatt veröffentlicht 
werden möchte, wird gebeten, dies der Ver-
waltungsgemeinschaft rechtzeitig schriftlich 
mitzuteilen.

Abgabeschluss 
für Meldungen und Anzeigen:

28. April 2024

Termine
Tag Veranstaltung Ort

05.03.2024 Jahreshauptversammlung Gartenbauverein Hohenried
07.03.2024 Jahreshauptversammlung TC Brunnen
09.03.2024 Starkbierfest DJK-AH Brunnen
15.03.2024 Jahreshauptversammlung Gartenbauverein Brunnen
16.03.2024 Jahreshauptversammlung DJK Brunnen
23.03.2024 Watt-Turnier Dorfgemeinschaft NA/KH Brunnen
23.03.2024 Jahreshauptversammlung Burschenverein Brunnen
23.03.2024 Andechs DJK Brunnen
29.03.2024 Steckerlfisch Burschenverein Brunnen
30.03.2024 Jaudus-Feuer Landjugend Hohenried
06.04.2024 Stock-Schießen Dorfgemeinschaft NA/KH Brunnen
14.04.2024 Erstkommunion Hohenried
28.04.2024 Erstkommunion Brunnen
01.05.2024 Maifest Hohenried
01.05.2024 Maibaum-Aufstellen Brunnen/Niederarnbach

Notrufnummern
Polizei: 110
Polizeiinspektion Schrobenhausen: 08252.8975-0
Polizeiinspektion Neuburg: 08431.6711-0
Feuerwehr und Rettungsdienst: 112

Ärzt li cher Bereit schaft dienst Bayern: 116117

Gift not ruf München: 089.19240
 toxinfo.med.tum.de
Gift not ruf Nürn berg: 0911.398–2451 
 www.klini kum.nuern berg.de

Stimmen Ihre Vereinsdaten noch?
Wir bitten die Vereine um regelmäßige Kontrolle ihrer Vereinsdaten

auf der Internetseite der Gemeinde Brunnen (www.gemeindebrunnen.de/
vereine-brunnen)  und/oder der Gemeinde-APP Brunnen.

Bitte informieren Sie uns,
wenn sich Änderungen ergeben unter poststelle@vgem-sob.de
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Feldgeschworene/r gesucht

Die Gemeinde Brunnen sucht engagierte Bürgerinnen und Bürger, die Interesse haben,
sich zum Feldgeschworenen für den Gemarkungsbereich Brunnen berufen zu lassen.

Die Aufgaben der Feldgeschworenen sind:

 •  Mitwirkung bei der Abmarkung der Grundstücke durch das Vermessungsamt
 •  Transport von Grenzmarken und anderen notwendigen Abmarkungsmaterialien
 •  Überwachung der Grenzzeichen
 •  Grenzbegehungen

Das Amt des Feldgeschworenen ist ein Ehrenamt. Für ihre Tätigkeit erhalten die Feldgeschworenen eine Auf-
wandsentschädigung (TVöD Entgeltgruppe 3 Stufe 3).

Gesucht werden Personen, die diese interessante Tätigkeit an der frischen Luft ausüben möchten. Jeder Deut-
sche im Sinne von Art. 116 Abs. 1 Grundgesetz, der das 21. Lebensjahr vollendet hat, geistig und körperlich den 
Aufgaben des Feldgeschworenen gewachsen ist, kann sich melden.

Interessenten werden gebeten, sich bis zum 31.03.2024 in der Verwaltungsgemeinschaft Schrobenhausen, 
Frau Daferner, Tel.: 08252 / 8951-18, per Mail daferner@vgem-sob.de oder bei 1. Bürgermeister Wagner, Tel.: 
0177 / 6848961, per Mail wagner@gemeindebrunnen.de zu melden.

Nähere Informationen zur Arbeit und Geschichte von Feldgeschworenen sind hier zu finden: 
https://www.vermessungsamt-ingolstadt.de/vermessung/feldgeschworene.html

            Brennholzverkauf

Die Gemeinde bietet Brennholz zu folgenden Preisen an:

 Selbstwerber Nicht Selbstwerber

Weichholz 20,00 € 40,00 €

Hartholz 25,00 € 50,00 €

Pappeln 10,00 € 30,00 €

Bei Interesse können Sie sich gerne beim Bürgermeister melden. 

Impressum
Herausgeber: Gemeinde Brunnen
Redaktion: Thomas Pichler
Layout & Druck: Hupfauf Druck
Auflage:    710 Stück
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Auch in der Kinderkrippe war das 
Christkind zu Besuch. Mit leuchtenden 
Augen haben die Kinder auf unseren 
Christbaum geschaut, unter welchem 
sich die Geschenke türmten. Vielen 
Dank liebes Christkind für die tollen 
Geschenke!

Sehnsüchtig wurde es erwartet das Christkind. Doch das ge-
duldige Warten hat sich schließlich gelohnt. 
Das Christkind hat den Kindergarten besucht und tolle Ge-
schenke gebracht. Vielen Dank liebes Christkind
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Neues aus der KiTa Vergiss-mein-nicht
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Adventszauber

Besuch vom Zahnarzt

Theater

Ganz besonders viel Freude hatten die Kindergartenkinder, als während der Adventszeit, das Theater Knuth zu Besuch kam. 
Mit großen Augen haben die Kinder das Theaterstück verfolgt und waren ganz gebannt.

Im Kindergarten der KiTa Vergiss-mein-nicht wurde die Ad-
ventszeit ganz besinnlich gestaltet. So fand in beiden Grup-
pen ein „Adventszauber“ statt, zu welchem die Kinder von 
Mama oder Papa begleitet werden durften. Es wurde gesun-
gen und sich bei Punsch und Plätzchen ausgetauscht.

Im Kindergarten der KiTa Vergiss-mein-nicht kommt die Zahnärztin zu Besuch. 
Dabei lernen die Kinder allerhand wichtige Dinge, rund um das Thema Zahnhygiene.
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Wenn unser Bürgermeister an Weiberfasching die KiTa Ver-
giss-mein-nicht betritt... Schnipp schnapp, Krawatte ab!

Die Krippen- und Kindergartenkinder, der KiTa Vergiss-mein-nicht, feiern Fasching 
und lassen es sich dabei gut gehen. 

Wir feiern Fasching

Neues aus der KiTa Vergiss-mein-nicht
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Neues aus dem Kindergarten Sonnenschein

Fasching in Hohenried

Und Natürlich wurde auch in Hohenried Fasching gefeiert. 
Wie es sich für den unsinnigen Donnerstag gehört wurde 
Herr Wagner zu einem Besuch bei uns eingeladen. Pech, dass 
dieser ausgerechnet an diesem Tag eine Krawatte trug. Als 
Versüßung zum Fasching brachte dieser Krapfen mit. Waren 
die lecker.

Im Januar starteten wir gleich wieder richtig durch. Los gings mit der Winterolympiade in der Schule Hohenwart. Wir wurden 
von den diesjährigen Erstklässlern begrüßt und durften dann mit Ihnen gemeinsam den Parkour durchlaufen. Skifahren, Hoch-
sprung, Rodeln und auch Eishockey wurde gespielt. Zwei tolle Schulstunden die wir miterleben durften.

Dann ging es schon in die Vorbereitung 
für den Tag der Offen Tür. Hier konnte 
sich Interessierte die Einrichtung an-
sehen und Fragen zur Einrichtung oder 
dem Konzept stellen. Viele Besucher 
waren zu sehen, von ehemaligen Kin-
dergartenkindern und deren Eltern bis 
hin zu ehemaligen Schülern und Schü-
lerinnen der damaligen Volksschule 
Hohenried. Interessant zu hören, wie 
damals die Räume genutzt wurden. Der 
Elternbeirat und die Eltern unterstütz-
ten uns mit einem Kuchenbuffet. Vielen 
lieben Dank an alle helfenden Hände 
und an Herrn Angermeier, der diesen 
Tag mit seiner Kamera begleitete. 

Winterolympiade

Tag der offenen Tür
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Ein buntes Völkchen von DJK Mitgliedern beteiligte sich am diesjährigen Faschings-
turnier der DJK Stockschützen. Neun Teams hatten viel Spaß und versuchten das 
Beste zu machen. Das gemeinsame Sporteln und die Geselligkeit standen dabei 
im Vordergrund.

Die Sieger von links: Anton Schmidl,  
Holger Reisner, Herbert Mayr und Bern-
hard Zach.

Beim Ausklang des Turniers war die 
Stockhütte brechend voll, da sich auch 
die Jugendlichen vom Faschingswagen 
noch dazugesellten und so eine tolle 
Faschingsstimmung aufkam.

DJK Brunnen

Hier könnte Ihre Werbung stehen.

Tut Sie aber nicht.
Melden Sie sich noch heute bei uns unter:

Email: info@hupfauf-druck.de oder Telefon: 08252-3373
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Beim Altlandkreishallenturnier 2024 mit 14 teilnehmenden Mannschaften, belegte die DJK Brunnen Platz 2. In den Grup-
penspielen musste die DJK ausschließlich gegen höherklassigere Teams antreten. Gegen Berg im Gau zog man mit 0:3 den 
Kürzeren, konnte sich dann aber gegen Langenmosen und Gerolsbach mit 3.0 erfolgreich durchsetzen. Im Viertelfinale behielt 
die DJK gegen Weilach mit 3.2 die Oberhand und im Halbfinale musste sich Hohenwart mit 0:1 geschlagen geben. So kam 
es im Finale erneut zu der Begegnung zwischen Brunnen und Berg im Gau. Dabei taten sich die Berg im Gauer schon etwas 
schwerer siegten letztendlich aber dann doch mit 2:1 Toren.

Nach dem Simon Kreil die Nummer eins 
der DJK wegen eines Magen Darmvirus 
ausfiel, stand David Stamm im DJK-Ge-
häuse und er wurde als bester Torhüter 
des Turniers ausgezeichnet.

Die beiden Finalisten DJK Brunnen (in blau) und der BSV 
Berg im Gau (in rot) und dem Siegerpokal.

DJK Brunnen

Erfolgreicher sportlicher Start ins Neue Jahr
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Jungimkerausbildung 2024

Du bist auf der Suche nach einem neuen Hobby, weg vom 
stressigen Alltag, direkt in der Natur und das gemeinsam mit 
Bienen?
Dann bist Du hier genau richtig. Bei uns im Imkerverein 
kannst Du ohne großes Risiko eine sinnvolle Freizeitbe-
schäftigung kennenlernen. An den Praxistagen und bei den 
theoretischen Weiterbildungen lernst Du den Umgang mit 
Bienen, und das Ganze, ohne selbst große Investitionen tä-
tigen zu müssen. Natürlich gehört im Bienenjahr auch die 
Honigernte mit dazu, bei der Du dann deinen eigenen Honig 
ernten kannst. Ein Einstieg in die Faszination Imkerei, ist in 
jedem Alter möglich.

Ein Praxistag, an dem eine Durchsicht im Bienenvolk ge-
macht wurde. Dabei wurden gemeinsam die Bienenvölker 
der Jungimker bearbeitet und das Wissen ausgetauscht und 
vermittelt.

Du hast Interesse, dann melde Dich gerne bei uns im Verein.

Imkerverein Hohenwart e.V.  ·  Vorsitzender Manfred Lang
Tel.: 0160 74 16 215  ·  Email: IV-Hohenart@t-online.de

Einladung
zur Jahreshauptversammlung 
des Obst- und Gartenbauver-

eins Brunnen

am Freitag, den15.03.2024
um 19:00 Uhr im Gasthaus Winkler

Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. Gemeinsames Abendessen

3. Vortrag (Die Hausmittel der Alten)
4. Bericht der 1. Vorsitzenden

5. Kassenbericht
6. Entlastung von Kassier und Vorstandschaft

7. Vorschau auf die Vereinsaktivitäten im Jahr 2024
8. Wünsche und Anträge

9. Blumentombola

Die Vorstandschaft lädt euch alle recht herzlich
zur Jahreshauptversammlung ein

und freut sich über euer zahlreiches kommen.

Rasendünger kann bis 22.03.2024
bei Josef Nestler Telefon 08454/3404 

bestellt werden. Preis 49,00 Euro für 25 kg.

Hier könnte Ihre Anzeige stehen.

Personal gesucht?
Dann melden Sie sich noch heute bei uns unter:

Email: info@hupfauf-druck.de oder Telefon: 08252-3373
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Aueninformationszentrum – die Winterruhe ist bald vorbei!

Mit Ablauf vom Sonntag den 29. Oktober 2023 hatte das Aueninformationszentrum Neuburg-Ingolstadt seine Pforten 
in Grünau für das Jahr 23 geschlossen. Zum 22. März 2024 wird wieder geöffnet!
Im Rückblick war das Jahr 2023 wieder ein „gutes Besucherjahr“ mit steigenden Besucherzahlen. 14.255 Personen 
besuchten das Aueninformationszentrum. Führungen – von Gruppen und Schulklassen -  fanden in 2023 insgesamt 
34 Stück mit 600 Gästen statt. Begleitet wurden die Führungen immer von einem unserer pädagogisch ausgebildeten 
Auwaldführer/innen. 

Auch wenn das Aueninformationszentrum in der „Winterruhe“ ist, so können Sie natürlich auch jetzt schon Führungen 
für 2024 vereinbaren. Wenden Sie sich dazu gerne an Karlheinz Schaile unter der Rufnummer 0175 2433773 oder 
an umweltbildung@aueninformationszentrum.de. Herr Schaile wird mit Ihnen die Führung besprechen und Ihnen den 
Kontakt zu einem Auenführer/in bekannt geben. Auf der Homepage des Aueninformationszentrums finden Sie die je-
weiligen Führungsangebote und auch die Themenwanderwege, die gut ausgeschildert sind und auch gerne selbständig 
begangen werden können.  

Das Aueninformationszentrum öffnet wieder am Freitag den 22. März 2024 und freut sich jetzt schon auf Ihre zahl-
reichen Besuche im diesem Jahr!

Team Aueninformationszentrum Neuburg-Ingolstadt, Schloss Grünau
Karlheinz Schaile, Umweltbildung im AIZ

Praktikumsplätze im Zeitraum 26.07. - 23.08.24 gesucht!

Durch ein starkes regionales Netzwerk ist es gelungen, in Neuburg a. d. Donau einen Jugendintegrationskurs an der bfz gGmbH 
ins Leben zu rufen, dessen Ziel es ist, junge Erwachsene mit Migrationshintergrund zwischen 18 und 27 Jahren beim Erlernen der 
deutschen Sprache zu unterstützen und zugleich mit den Anforderungen in einem Ausbildungsberuf vertraut zu machen, um im 
Anschluss eine qualifizierte Berufsausbildung erfolgreich zu absolvieren.

Dabei zeichnet sich der Jugendintegrationskurs durch seine besondere Konzipierung aus. Werden in zunächst 600 Unterrichtsein-
heiten Deutschkenntnisse bis Sprachniveau B1 vermittelt, folgen 200 Unterrichtseinheiten zu ausbildungs- sowie berufsvorberei-
tenden Lerninhalten. Ein weiterer Bestandteil ist ein vierwöchiges Praktikum in einem regionalen Lehr- und Handwerksbetrieb in 
dem Zeitraum vom 26.07.2024 bis zum 23.08.2024.

Diese Praxisphase hat zum Ziel, erworbene sprachliche Kompetenzen in authentischen Situationen anzuwenden und zu festigen. 
Zugleich gibt sie den jungen Menschen konkrete Einblicke in Aufgaben und Tätigkeiten eines Auszubildenden und den dazugehö-
rigen Anforderungen. Andererseits hat der Praktikumsbetrieb die Möglichkeit, Kontakt zu ausbildungswilligen jungen Menschen 
herzustellen und deren Fähigkeiten kennenzulernen.

Betreut werden die Praktikanten während der Praktikumsphase durch den lokalen Jugendmigrationsdienst sowie durch die Inte-
grationslotsinnen der Ausländerbehörde.

Sollte das Konzept des Jugendintegrationskurses nun auch Ihr Interesse geweckt haben und Sie in dem Zeitraum vom 
26.07.2024 bis zum 23.08.2024 in Ihrem Betrieb einen Praktikumsplatz zur Verfügung stellen möchten, würden 
wir uns freuen, wenn Sie sich per E-Mail (integrationslotsen@neuburg-schrobenhausen.de) oder telefonisch (Tel.: 08431 – 57 
443) mit uns in Verbindung setzen würden.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
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Die Wirtschaftsschule Neuburg ist eine zukunftsorientierte berufsbildende Schule,  
die einen mittleren Schulabschluss verleiht.  
Sie öffnet Schülerinnen und Schülern den Zugang zu einer qualifizierten Berufsausbildung 
und zu weiterführenden Schulen (z.B. Fachoberschule) 
 
Wir bieten:   

• enge Kooperation zwischen Elternhaus und Schule 
• sehr gute Vernetzung mit Betrieben und weiterführenden Schulen der Region (z.B. 

Fachoberschule) 
• in allen Jahrgangsstufen Ganztagesklassen  
• Mountainbike-Gruppe 
• bilingualer Unterricht 
• viele unterschiedliche Auslandsprojekte (eine oder zwei Wochen)  
• kein Schulgeld 

 
• neue, moderne Unterrichtsfächer wecken Interesse und Motivation  
• Praktika während der Unterrichtszeit dienen der Berufsorientierung  

 
Sollten Sie eine Schulhausführung wünschen, melden Sie sich bitte bei unserem Sekretariat 
unter +49 8431 6098-400.  
 
 
Einschreibung ab 26.02.2024 möglich! 
 

 

Fünf Jahre   
ab 6. Klasse 

Vier Jahre 
ab 7. Klasse 

Zwei Jahre 
ab 10. Klasse 

 

 
Anmeldung online auf www.ws-neuburg.de  
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser Sekretariat unter +49 8431 6098-400 
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Richtig entspannen
Warum Pausen so wichtig sind

Ob während der Arbeit oder im Familienalltag: Pausen 
helfen dabei, Stress abzubauen, Energie zu tanken 
und entspannt arbeiten zu können. „Wer zu wenig 
Pausen einlegt, wird hingegen schneller krank, verliert 
an Motivation, macht Fehler, und an entsprechenden 
Arbeitsplätzen steigt die Unfallgefahr“, so Rainer 
Stegmayr, Teamleiter Markt und Gesundheit bei der 
AOK in Ingolstadt. Pausen sind demnach notwendig, 
damit wir leistungsfähig und vor allem auch gesund 
bleiben. 

Pausen regulieren Blutzuckerspiegel
Die positiven Effekte von großen und kleinen Auszei-
ten sind inzwischen gut belegt: Blutdruck und Blutzu-
ckerspiegel sinken, das Herz schlägt langsamer – Er-
holungszeiten minimieren somit das Risiko für Herzprobleme. Angespannte Muskeln in Nacken, Schultern und Rücken 
entspannen sich und das wiederum beugt orthopädischen Problemen vor. Die Ausschüttung des Stresshormons Corti-
sol geht zurück und damit auch das Risiko für viele Erkrankungen wie Depressionen, Stoffwechselstörungen, Immuner-
krankungen und Schlafstörungen.

Kurze Pausen sind effektiv
Mehrere kurze Pausen erfrischen mehr als nur eine lange, denn zu Beginn einer Pause ist der Erholungseffekt am 
stärksten. „Solche Kurz-oder Mikropausen, die weniger als eine Minute dauern, können auch sehr gut in den Arbeits-
alltag integriert werden, beispielsweise indem wir die Treppe zu einer anderen Abteilung nutzen oder beim Gang zur 
Kaffeeküche mal aus dem Fenster blicken“, so Rainer Stegmayr. Je achtsamer die Pausen gestaltet werden, desto 
effektiver sind sie. Denn nicht jede Arbeitsunterbrechung bringt die erhoffte Entspannung. Am Bildschirm sitzen blei-
ben, nebenher ein Brot essen, im Smartphone die Nachrichten checken – solche Pausen sind wenig erholsam. Für 
einen guten Erholungseffekt ist es auch ratsam, für Abwechslung zu sorgen und etwas Anderes zu machen als bei der 
Arbeit. „Wer den ganzen Tag am Schreibtisch oder Bildschirm sitzt, für den ist es gut, mal aufzustehen, sich ein wenig 
zu bewegen und vielleicht frische Luft oder Sonnenlicht zu tanken“, so Rainer Stegmayr. Für überwiegend körperlich 
Arbeitende trifft das Gegenteil zu. Hier ist körperliche Ruhe gefragt: Beine hochlegen, entspannen und dem Körper die 
notwendige Ruhephase gönnen. 

Auch lange Pausen nutzen
Spätestens bei einer längeren Pause sollte man für räumliche Distanz sorgen, sich in die Kantine oder in ein Restaurant 
begeben oder einen Spaziergang machen. „Wenn man an seinem Arbeitsplatz viel redet, ist eine Pause in Stille wo-
möglich wohltuend und umgekehrt: Arbeitet man viel für sich, kann ein Treffen mit Kollegen anregend sein“, so Rainer 
Stegmayr. Neben den Pausen während der Arbeit haben natürlich auch die Erholungsphasen zwischen den Arbeits-
zeiten ihren Stellenwert: Rein rechtlich ist nach Arbeitsende eine Ruhezeit von mindestens elf Stunden einzuhalten. 
Und die richtig lange Pause, nämlich der Urlaub, sollte mindestens zehn Tage dauern, damit sich eine echte Erholung 
einstellt. Beim Urlaub gilt zudem: Sich in der Arbeit möglichst von Kolleginnen oder Kollegen vertreten lassen sowie 
nicht per Mail oder Anruf erreichbar sein. 

AOK-Programme unterstützen dabei, gelassen durch Beruf und Alltag zu kommen: So kann jede und jeder beim On-
line-Training „Stress im Griff“ oder Entspannungskursen unter www.aok.de > Leistungen & Services > Gesundheits-
kurse > Stressbewältigung mitmachen.

Sich dehnen, bewusst atmen und die Gedanken schweifen lassen – kurze 
Pausen lohnen sich.
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 Angebote 1. Halbjahr 2024         Hospizverein Neuburg- Schrobenhausen e. V 

Kontakt: Tel: 08431/4364061                                                                                                                                                                 
 www.hospizverein-neusob.de  
 Insta: hospizvereinndsob 
 Mail: info@hospizverein-neusob.de 

                                                                                                                                           
 

Mi 08.05. 15.00-17.00 Lebenscafe für Trauernde ND Hospizbüro Münchener Str.15 im 2.OG 
Juni    
Do 06.06. 19.00- 21.00 Abendtreff für Trauernde SOB Caritaszentrum Bartengasse 6 
Mi 12.06. 15.00-17.00 Lebenscafe für Trauernde ND Hospizbüro Münchener Str.15 im 2.OG 
Mo 24.06. 17.00- 18.00  Gartenspaziergang mit Geschichten und Musik Maxweiler- näheres telefonisch erfragen 

 

 Angebote 1. Halbjahr 2024         Hospizverein Neuburg- Schrobenhausen e. V 

Kontakt: Tel: 08431/4364061                                                                                                                                                                 
 www.hospizverein-neusob.de  
 Insta: hospizvereinndsob 
 Mail: info@hospizverein-neusob.de 

                                                                                                                                           
 

Datum Uhrzeit Angebot Ort 
März    
Mi 06.03. 19.00- 21.00 VHS Kino: REAL Live -Philipp Mickenbecker 

Philipp war einer der erfolgreichsten YouTuber und hatte 
eine strahlende Leuchtkraft für ein Millionenpublikum. 
Auf dem Höhepunkt seines Erfolges erhält er eine 
Krebsdiagnose und stirbt 2021 im Alter von 23 Jahren. 
Seine letzten Monate wurden filmisch begleitet und sind 
in diesem besonderen Kinofilm zu sehen. 

Kinopalast Neuburg Längenmühlweg 

Do 07.03. 19.00- 21.00 Abendtreff für Trauernde SOB Caritaszentrum Bartengasse 6 
Mi 13.03. 15.00-17.00 Lebenscafe für Trauernde ND Hospizbüro Münchener Str. 15 im 2. OG 
April    
Do 04.04. 19.00- 21.00 Abendtreff für Trauernde SOB Caritaszentrum Bartengasse 6 
Mi 10.04. 15.00-17.00 Lebenscafe für Trauernde ND Hospizbüro Münchener Str. 15 im 2.OG 
Do 11.04. 18.30-20.30 Letzte Hilfe Kurs- das kleine 1x1 der Sterbebegleitung  

 Teil 1 
Caritaszentrum SOB Bartengasse 6 

Do 18.04. 18.30 Letzte Hilfe Kurs    Teil 2 SOB Caritaszentrum Bartengasse 6 
Sa 27.04. oder So 28.04. Siehe Programm 

der Messe 
Vortrag: Gesundes Wissen und aktive Vorsorge- Der 
Hospizverein stellt seine Angebote vor 

Messe Gesund+ Aktiv Neuburg 

Mo 29.04. 17.00- 18.00 Heilsame und heitere Geschichten mit Ulrike 
Mommendey 

SOB Caritaszentrum Bartengasse 6 

Mai    
DO 02.05. 19.00- 21.00 Abendtreff für Trauernde SOB Caritaszentrum Bartengasse 6 
So 05.05. 13.00 Wallfahrt nach Wemding- Trauerangebot Treffpunkt telefonisch erfragen 

Hospizverein Neuburg- Schrobenhausen e. V
Angebote 1. Halbjahr 2024

Pressemitteilung

Mit Krebsfrüherkennung auf Nummer sicher gehen

Krebsfrüherkennung kann Leben retten. Darauf weist die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Garten-
bau (SVLFG) anlässlich des Weltkrebstages am 4. Februar hin.
Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen erhöhen die Chance, dass mögliche Krebserkrankungen bereits im frühen Sta-
dium erkannt werden. Früh entdeckt sind insbesondere Brust-, Darm-, Haut- und Gebärmutterhalskrebs sowie ver-
schiedene Formen des Prostatakrebses in der Regel gut heilbar. Die Untersuchungen werden von der SVLFG für Ver-
sicherte der Landwirtschaftlichen Krankenkasse vollständig bezahlt. Die Krebsvorsorge beinhaltet je nach Alter und 
Geschlecht spezielle Untersuchungen und Intervalle:

• Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs für Frauen ab dem Alter von 20 Jahren
• Früherkennung von Brustkrebs für Frauen ab dem Alter von 30 Jahren
• Früherkennung von Hautkrebs für Frauen und Männer ab dem Alter von 35 Jahren
• Früherkennung von Prostatakrebs für Männer ab dem Alter von 45 Jahren
• Mammographie-Screening zur Früherkennung von Brustkrebs für Frauen ab dem Alter von 50 Jahren bis 69 

Jahren
• Darmspiegelung zur Früherkennung von Darmkrebs für Frauen ab dem Alter von 55 Jahren  

und für Männer ab dem Alter von 50 Jahren

Weitere Informationen zu den Vorsorgeuntersuchungen stellt die SVLFG auf ihrer Internetseite www.svlfg.de/vorsorge 
bereit.  Zum Weltkrebstag informiert die Deutsche Krebshilfe unter www.krebshilfe.de.

 
 

 
 

 

 Kassel, den 30. November 2021 

 

Neues im VerbandNeues im VerbandNeues im VerbandNeues im Verbandsssskastenkastenkastenkasten        

    

Seit 1. November gelten neue Normen für Verbandskästen in Betrieben. Neue Materialien 

wurden aufgenommen, vorgeschriebene Mengen verändert. 

 

Die Neuerungen gelten sowohl für die kleinen Verbandskästen nach DIN 13157 als auch für 

die großen nach DIN 13169 in den Betrieben. 

 

Was ist neu? 

Die Anzahl der Wundschnellverbände wurde erhöht, da sie die am meisten gebrauchten Ver-

bandsmaterialien bei der Ersten Hilfe sind. Zusätzlich aufgenommen wurden Hautreini-

gungstücher wie sie bereits seit einigen Jahren im KFZ-Verbandkasten enthalten sind. Eben-

falls neu sind zwei Gesichtsmasken, die neben den bereits seit Jahren etablierten Erste-

Hilfe-Handschuhen den Eigenschutz des Ersthelfers erhöhen. 

 

Ein großer oder zwei kleine 

Betriebe, die einen großen Verbandskasten vorhalten müssen, können alternativ auch auf 

zwei kleine zurückgreifen. Bis auf die Anleitung zur Ersten Hilfe und die Verbandsschere 

umfasst der große Verbandskasten exakt den Inhalt von zwei kleinen Kästen. Vor allem in 

größeren Betriebsstätten sind die Erste-Hilfe-Materialien im Notfall so schneller greifbar. 

 

Alternative für kleine Betriebe 

Betriebe mit bis zu zehn Beschäftigten können weiterhin alternativ einen KFZ-Verbandskas-

ten verwenden. Ein solcher muss dann sowohl in den Betriebsfahrzeugen als auch in der 

Betriebsstätte vorhanden sein.  



Mitteilungsblatt der Gemeinde Brunnen20  I  Ausgabe 01/2024
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Heizungsgesetz, Förderungen, Preise – das gilt 2024 
 In den kostenlosen Energieberatungen erhalten Bürgerinnen 

und Bürger Auskunft 
 

NNeeuueess  JJaahhrr,,  nneeuuee  RReeggeellnn..  GGeerraaddee  iimm  EEnneerrggiieebbeerreeiicchh  äännddeerrtt  ssiicchh  22002244  eeiinniiggeess::  DDiiee  
NNoovveellllee  ddeess  GGeebbääuuddeeeenneerrggiieeggeesseettzzeess  ttrriitttt  iinn  KKrraafftt,,  wwaass  zzuunnääcchhsstt  ddiiee  HHeeiizzuunnggeenn  
vvoonn  GGeebbääuuddeenn  iinn  NNeeuubbaauuggeebbiieetteenn  bbeettrriifffftt..  FFüürr  SSaanniieerruunnggeenn  eerrhhaalltteenn  VVeerrbbrraauucchhee--
rriinnnneenn  uunndd  VVeerrbbrraauucchheerr  mmeehhrr  ZZuusscchhüüssssee..  DDiiee  CCOO22--EEmmiissssiioonneenn  wweerrddeenn  tteeuurreerr  
uunndd  ddiiee  MMeehhrrwweerrttsstteeuueerr  ffüürr  EErrddggaass  sstteeiiggtt  wwiieeddeerr..  DDiiee  UUmmwweellttpprräämmiiee  ffüürr  EElleekkttrroo--
aauuttooss  ssiinnkktt,,  eebbeennssoo  ddiiee  VVeerrggüüttuunnggeenn  ffüürr  SSttrroomm  aauuss  PPhhoottoovvoollttaaiikkaannllaaggeenn..  IInn  ddeenn  
EEnneerrggiieebbeerraattuunnggeenn  ddeerr  KKooooppeerraattiioonnssppaarrttnneerr  LLaannddkkrreeiiss  NNeeuubbuurrgg--SScchhrroobbeennhhaauu--
sseenn,,  VVeerrbbrraauucchheerrSSeerrvviiccee  BBaayyeerrnn  ((VVSSBB))  uunndd  EEnneerrggiiee  eeffffiizziieenntt  eeiinnsseettzzeenn  ee..  VV..  kköönn--
nneenn  ssiicchh  BBüürrggeerriinnnneenn  uunndd  BBüürrggeerr  üübbeerr  NNeeuueerruunnggeenn  ffüürr  PPrriivvaatthhaauusshhaallttee  iinnffoorrmmiiee--
rreenn..  DDaass  ssiinndd  ddiiee  wwiicchhttiiggsstteenn  NNeeuueerruunnggeenn  aauuff  eeiinneenn  BBlliicckk::  
 
Am 1. Januar 2024 trat die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) in Kraft. 
Damit müssen Gebäude in Neubaugebieten mit Heizungen ausgestattet wer-
den, die zu 65 Prozent erneuerbare Energien nutzen. Wer in einer Baulücke 
oder im Außenbereich neu baut oder wer lediglich seine Heizung tauscht, be-
kommt mehr Zeit, bis die Pflicht mit erneuerbaren Energien zu heizen greift: In 
Großstädten über 100.000 Einwohnern bis zum 30. Juni 2026, in kleineren Ge-
meinden bis zum 30. Juni 2028. Ist in dem betreffenden Gebiet der Ausbau 
eines Wärme- oder Wasserstoffnetzes bereits beschlossen, beginnt die Pflicht 
jedoch früher.  
Für Haushalte, die sich ab 2024 für den Austausch der Heizung entscheiden, 
gibt es hierfür neben einer Grundförderung von 30 Prozent auch einen „Speed-
bonus“ von 20 Prozent, wenn das Vorhaben bereits im Jahr 2024 umgesetzt 
wird. Haushalte mit geringem Einkommen haben die Möglichkeit, einen speziel-
len Einkommensbonus zu beantragen. In der Summe könnten somit bis zu 70 
Prozent der Kosten bezuschusst werden. Für darüber hinausgehende Kosten 
besteht die Möglichkeit, ein verbilligtes Darlehen zu erhalten, sodass Haushalte 
auch ohne eigene Ersparnisse eine neue Heizung einbauen können. Förderun-
gen erhalten ausschließlich erneuerbare Energien wie zum Beispiel Wärmepum-
pen oder Pelletheizungen und Anschlüsse an Fernwärme. Auch die Zuschüsse 
für Maßnahmen einer Gebäudesanierung erhöhen sich: Eine nachträgliche Wär-
medämmung soll 2024 mit bis zu 30 Prozent gefördert werden. 
 
Zudem steigt der Festpreis für CO2-Emissionen. Diese erhöhten Emissionskos-
ten führen zu höheren Preisen für Heizöl und Erdgas. Die Erhöhung um zehn 
Euro pro Tonne CO2 verteuert den Erdgaspreis um etwa 0,2 Cent pro Kilowatt-
stunde (kWh). Bei einem Jahresverbrauch von 15.000 kWh wird das Heizen 
dadurch um 30 Euro teurer. Ab März 2024 steigt der Erdgaspreis zudem erneut, 
da der vorübergehend auf sieben Prozent abgesenkte Mehrwertsteuerersatz 
wieder auf die ursprünglichen 19 Prozent angehoben wird. Aus diesem Grund 
verteuern sich die Kosten bei einem Verbrauch von 15.000 kWh Erdgas um 
etwa 120 Euro im Jahr 2024. 
 

Neues Jahr, neue Regeln. Gerade im Energiebereich ändert 
sich 2024 einiges: Die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes 
tritt in Kraft, was zunächst die Heizungen von Gebäuden 
in Neubaugebieten betrifft. Für Sanierungen erhalten Ver-
braucherinnen und Verbraucher mehr Zuschüsse. Die CO2-
Emissionen werden teurer und die Mehrwertsteuer für Erd-
gas steigt wieder. Die Umweltprämie für Elektroautos sinkt, 
ebenso die Vergütungen für Strom aus Photovoltaikanlagen. 
In den Energieberatungen der Kooperationspartner Land-
kreis Neuburg-Schrobenhausen, VerbraucherService Bayern 
(VSB) und Energie effizient einsetzen e. V. können sich Bür-
gerinnen und Bürger über Neuerungen für Privathaushalte 
informieren. Das sind die wichtigsten Neuerungen auf einen 
Blick: 
Am 1. Januar 2024 trat die Novelle des Gebäudeenergie-
gesetzes (GEG) in Kraft. Damit müssen Gebäude in Neu-
baugebieten mit Heizungen ausgestattet werden, die zu 65 
Prozent erneuerbare Energien nutzen. Wer in einer Baulü-
cke oder im Außenbereich neu baut oder wer lediglich seine 
Heizung tauscht, bekommt mehr Zeit, bis die Pflicht mit er-
neuerbaren Energien zu heizen greift: In Großstädten über 
100.000 Einwohnern bis zum 30. Juni 2026, in kleineren 
Gemeinden bis zum 30. Juni 2028. Ist in dem betreffenden 
Gebiet der Ausbau eines Wärme- oder Wasserstoffnetzes be-
reits beschlossen, beginnt die Pflicht jedoch früher. 
Für Haushalte, die sich ab 2024 für den Austausch der Hei-
zung entscheiden, gibt es hierfür neben einer Grundförde-
rung von 30 Prozent auch einen „Speedbonus“ von 20 Pro-
zent, wenn das Vorhaben bereits im Jahr 2024 umgesetzt 
wird. Haushalte mit geringem Einkommen haben die Mög-
lichkeit, einen speziellen Einkommensbonus zu beantragen. 
In der Summe könnten somit bis zu 70 Prozent der Kosten 
bezuschusst werden. Für darüber hinausgehende Kosten be-
steht die Möglichkeit, ein verbilligtes Darlehen zu erhalten, 
sodass Haushalte auch ohne eigene Ersparnisse eine neue 
Heizung einbauen können. Förderungen erhalten ausschließ-
lich erneuerbare Energien wie zum Beispiel Wärmepumpen 
oder Pelletheizungen und Anschlüsse an Fernwärme. Auch 
die Zuschüsse für Maßnahmen einer Gebäudesanierung er-
höhen sich: Eine nachträgliche Wärmedämmung soll 2024 
mit bis zu 30 Prozent gefördert werden. 
Zudem steigt der Festpreis für CO2-Emissionen. Diese er-

höhten Emissionskosten führen zu höheren Preisen für Heiz-
öl und Erdgas. Die Erhöhung um zehn Euro pro Tonne CO2 
verteuert den Erdgaspreis um etwa 0,2 Cent pro Kilowatt-
stunde (kWh). Bei einem Jahresverbrauch von 15.000 kWh 
wird das Heizen dadurch um 30 Euro teurer. Ab März 2024 
steigt der Erdgaspreis zudem erneut, da der vorübergehend 
auf sieben Prozent abgesenkte Mehrwertsteuerersatz wie-
der auf die ursprünglichen 19 Prozent angehoben wird. Aus 
diesem Grund verteuern sich die Kosten bei einem Verbrauch 
von 15.000 kWh Erdgas um etwa 120 Euro im Jahr 2024. 
Des Weiteren sinkt ab dem kommenden Jahr die Umwelt-
prämie für Elektroautos. Förderung erhalten nur noch die 
auf der BAFA-Liste stehenden Elektrofahrzeuge mit einem 
Listenpreis für das Basismodell von maximal 45.000 Euro. 
Die Liste ist einsehbar auf der Homepage des Bundesamtes 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle www.bafa.de. Die Bun-
desförderung beträgt dann 3.000 Euro. Hinzu kommt beim 
Kauf eines Neufahrzeugs die halbe Summe vom Hersteller. 
Leasing- und Gebrauchtwagen können mit geringeren Zu-
schüssen gefördert werden. Die Förderung beantragen Ver-
braucherinnen und Verbraucher nach Zulassung beim Bun-
desamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). 
Ab Februar 2024 verringert sich außerdem die Vergütung für 
Strom aus Photovoltaikanlagen, die ab diesem Zeitpunkt in 
Betrieb genommen werden: Von aktuell 8,2 Cent pro kWh 
um ein Prozent auf dann 8,12 Cent. Die Vergütung wird für 
einen Zeitraum von 20 Jahren gewährt. Weiterführende In-
formationen finden Sie in den VSB-Tipps auf der Homepage 
des VerbraucherService Bayern (www.verbraucherservice-
bayern.de). 
Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen mit dem Verbrau-
cherService Bayern und dem Verein Energie effizient einset-
zen e.V. bieten kostenlose Energieberatungen an. Bei diesen 
helfen neutrale Energieberater aus dem Landkreis bei allen 
Fragen zum effizienten Einsatz von Energie in Privathaushal-
ten. Eine Terminvereinbarung erfolgt über die Klimaschutz-
managerin Theresa Dehmel, Tel. 08431/57-893 oder über 
den VerbraucherService, Tel. 0841/95159990. Die Anfrage 
kann auch online unter www.neuburg-schrobenhausen.de/
klimaschutz oder per Mail an klimaschutz@neuburg-schro-
benhausen.de erfolgen.

Heizungsgesetz, Förderungen, Preise – das gilt 2024 
In den kostenlosen Energieberatungen erhalten Bürgerinnen und Bürger Auskunft
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Heizungsgesetz, Förderungen, Preise – das gilt 2024 
 In den kostenlosen Energieberatungen erhalten Bürgerinnen 

und Bürger Auskunft 
 

NNeeuueess  JJaahhrr,,  nneeuuee  RReeggeellnn..  GGeerraaddee  iimm  EEnneerrggiieebbeerreeiicchh  äännddeerrtt  ssiicchh  22002244  eeiinniiggeess::  DDiiee  
NNoovveellllee  ddeess  GGeebbääuuddeeeenneerrggiieeggeesseettzzeess  ttrriitttt  iinn  KKrraafftt,,  wwaass  zzuunnääcchhsstt  ddiiee  HHeeiizzuunnggeenn  
vvoonn  GGeebbääuuddeenn  iinn  NNeeuubbaauuggeebbiieetteenn  bbeettrriifffftt..  FFüürr  SSaanniieerruunnggeenn  eerrhhaalltteenn  VVeerrbbrraauucchhee--
rriinnnneenn  uunndd  VVeerrbbrraauucchheerr  mmeehhrr  ZZuusscchhüüssssee..  DDiiee  CCOO22--EEmmiissssiioonneenn  wweerrddeenn  tteeuurreerr  
uunndd  ddiiee  MMeehhrrwweerrttsstteeuueerr  ffüürr  EErrddggaass  sstteeiiggtt  wwiieeddeerr..  DDiiee  UUmmwweellttpprräämmiiee  ffüürr  EElleekkttrroo--
aauuttooss  ssiinnkktt,,  eebbeennssoo  ddiiee  VVeerrggüüttuunnggeenn  ffüürr  SSttrroomm  aauuss  PPhhoottoovvoollttaaiikkaannllaaggeenn..  IInn  ddeenn  
EEnneerrggiieebbeerraattuunnggeenn  ddeerr  KKooooppeerraattiioonnssppaarrttnneerr  LLaannddkkrreeiiss  NNeeuubbuurrgg--SScchhrroobbeennhhaauu--
sseenn,,  VVeerrbbrraauucchheerrSSeerrvviiccee  BBaayyeerrnn  ((VVSSBB))  uunndd  EEnneerrggiiee  eeffffiizziieenntt  eeiinnsseettzzeenn  ee..  VV..  kköönn--
nneenn  ssiicchh  BBüürrggeerriinnnneenn  uunndd  BBüürrggeerr  üübbeerr  NNeeuueerruunnggeenn  ffüürr  PPrriivvaatthhaauusshhaallttee  iinnffoorrmmiiee--
rreenn..  DDaass  ssiinndd  ddiiee  wwiicchhttiiggsstteenn  NNeeuueerruunnggeenn  aauuff  eeiinneenn  BBlliicckk::  
 
Am 1. Januar 2024 trat die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) in Kraft. 
Damit müssen Gebäude in Neubaugebieten mit Heizungen ausgestattet wer-
den, die zu 65 Prozent erneuerbare Energien nutzen. Wer in einer Baulücke 
oder im Außenbereich neu baut oder wer lediglich seine Heizung tauscht, be-
kommt mehr Zeit, bis die Pflicht mit erneuerbaren Energien zu heizen greift: In 
Großstädten über 100.000 Einwohnern bis zum 30. Juni 2026, in kleineren Ge-
meinden bis zum 30. Juni 2028. Ist in dem betreffenden Gebiet der Ausbau 
eines Wärme- oder Wasserstoffnetzes bereits beschlossen, beginnt die Pflicht 
jedoch früher.  
Für Haushalte, die sich ab 2024 für den Austausch der Heizung entscheiden, 
gibt es hierfür neben einer Grundförderung von 30 Prozent auch einen „Speed-
bonus“ von 20 Prozent, wenn das Vorhaben bereits im Jahr 2024 umgesetzt 
wird. Haushalte mit geringem Einkommen haben die Möglichkeit, einen speziel-
len Einkommensbonus zu beantragen. In der Summe könnten somit bis zu 70 
Prozent der Kosten bezuschusst werden. Für darüber hinausgehende Kosten 
besteht die Möglichkeit, ein verbilligtes Darlehen zu erhalten, sodass Haushalte 
auch ohne eigene Ersparnisse eine neue Heizung einbauen können. Förderun-
gen erhalten ausschließlich erneuerbare Energien wie zum Beispiel Wärmepum-
pen oder Pelletheizungen und Anschlüsse an Fernwärme. Auch die Zuschüsse 
für Maßnahmen einer Gebäudesanierung erhöhen sich: Eine nachträgliche Wär-
medämmung soll 2024 mit bis zu 30 Prozent gefördert werden. 
 
Zudem steigt der Festpreis für CO2-Emissionen. Diese erhöhten Emissionskos-
ten führen zu höheren Preisen für Heizöl und Erdgas. Die Erhöhung um zehn 
Euro pro Tonne CO2 verteuert den Erdgaspreis um etwa 0,2 Cent pro Kilowatt-
stunde (kWh). Bei einem Jahresverbrauch von 15.000 kWh wird das Heizen 
dadurch um 30 Euro teurer. Ab März 2024 steigt der Erdgaspreis zudem erneut, 
da der vorübergehend auf sieben Prozent abgesenkte Mehrwertsteuerersatz 
wieder auf die ursprünglichen 19 Prozent angehoben wird. Aus diesem Grund 
verteuern sich die Kosten bei einem Verbrauch von 15.000 kWh Erdgas um 
etwa 120 Euro im Jahr 2024. 
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Heizungsgesetz, Förderungen, Preise – das gilt 2024 
 In den kostenlosen Energieberatungen erhalten Bürgerinnen 

und Bürger Auskunft 
 

NNeeuueess  JJaahhrr,,  nneeuuee  RReeggeellnn..  GGeerraaddee  iimm  EEnneerrggiieebbeerreeiicchh  äännddeerrtt  ssiicchh  22002244  eeiinniiggeess::  DDiiee  
NNoovveellllee  ddeess  GGeebbääuuddeeeenneerrggiieeggeesseettzzeess  ttrriitttt  iinn  KKrraafftt,,  wwaass  zzuunnääcchhsstt  ddiiee  HHeeiizzuunnggeenn  
vvoonn  GGeebbääuuddeenn  iinn  NNeeuubbaauuggeebbiieetteenn  bbeettrriifffftt..  FFüürr  SSaanniieerruunnggeenn  eerrhhaalltteenn  VVeerrbbrraauucchhee--
rriinnnneenn  uunndd  VVeerrbbrraauucchheerr  mmeehhrr  ZZuusscchhüüssssee..  DDiiee  CCOO22--EEmmiissssiioonneenn  wweerrddeenn  tteeuurreerr  
uunndd  ddiiee  MMeehhrrwweerrttsstteeuueerr  ffüürr  EErrddggaass  sstteeiiggtt  wwiieeddeerr..  DDiiee  UUmmwweellttpprräämmiiee  ffüürr  EElleekkttrroo--
aauuttooss  ssiinnkktt,,  eebbeennssoo  ddiiee  VVeerrggüüttuunnggeenn  ffüürr  SSttrroomm  aauuss  PPhhoottoovvoollttaaiikkaannllaaggeenn..  IInn  ddeenn  
EEnneerrggiieebbeerraattuunnggeenn  ddeerr  KKooooppeerraattiioonnssppaarrttnneerr  LLaannddkkrreeiiss  NNeeuubbuurrgg--SScchhrroobbeennhhaauu--
sseenn,,  VVeerrbbrraauucchheerrSSeerrvviiccee  BBaayyeerrnn  ((VVSSBB))  uunndd  EEnneerrggiiee  eeffffiizziieenntt  eeiinnsseettzzeenn  ee..  VV..  kköönn--
nneenn  ssiicchh  BBüürrggeerriinnnneenn  uunndd  BBüürrggeerr  üübbeerr  NNeeuueerruunnggeenn  ffüürr  PPrriivvaatthhaauusshhaallttee  iinnffoorrmmiiee--
rreenn..  DDaass  ssiinndd  ddiiee  wwiicchhttiiggsstteenn  NNeeuueerruunnggeenn  aauuff  eeiinneenn  BBlliicckk::  
 
Am 1. Januar 2024 trat die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) in Kraft. 
Damit müssen Gebäude in Neubaugebieten mit Heizungen ausgestattet wer-
den, die zu 65 Prozent erneuerbare Energien nutzen. Wer in einer Baulücke 
oder im Außenbereich neu baut oder wer lediglich seine Heizung tauscht, be-
kommt mehr Zeit, bis die Pflicht mit erneuerbaren Energien zu heizen greift: In 
Großstädten über 100.000 Einwohnern bis zum 30. Juni 2026, in kleineren Ge-
meinden bis zum 30. Juni 2028. Ist in dem betreffenden Gebiet der Ausbau 
eines Wärme- oder Wasserstoffnetzes bereits beschlossen, beginnt die Pflicht 
jedoch früher.  
Für Haushalte, die sich ab 2024 für den Austausch der Heizung entscheiden, 
gibt es hierfür neben einer Grundförderung von 30 Prozent auch einen „Speed-
bonus“ von 20 Prozent, wenn das Vorhaben bereits im Jahr 2024 umgesetzt 
wird. Haushalte mit geringem Einkommen haben die Möglichkeit, einen speziel-
len Einkommensbonus zu beantragen. In der Summe könnten somit bis zu 70 
Prozent der Kosten bezuschusst werden. Für darüber hinausgehende Kosten 
besteht die Möglichkeit, ein verbilligtes Darlehen zu erhalten, sodass Haushalte 
auch ohne eigene Ersparnisse eine neue Heizung einbauen können. Förderun-
gen erhalten ausschließlich erneuerbare Energien wie zum Beispiel Wärmepum-
pen oder Pelletheizungen und Anschlüsse an Fernwärme. Auch die Zuschüsse 
für Maßnahmen einer Gebäudesanierung erhöhen sich: Eine nachträgliche Wär-
medämmung soll 2024 mit bis zu 30 Prozent gefördert werden. 
 
Zudem steigt der Festpreis für CO2-Emissionen. Diese erhöhten Emissionskos-
ten führen zu höheren Preisen für Heizöl und Erdgas. Die Erhöhung um zehn 
Euro pro Tonne CO2 verteuert den Erdgaspreis um etwa 0,2 Cent pro Kilowatt-
stunde (kWh). Bei einem Jahresverbrauch von 15.000 kWh wird das Heizen 
dadurch um 30 Euro teurer. Ab März 2024 steigt der Erdgaspreis zudem erneut, 
da der vorübergehend auf sieben Prozent abgesenkte Mehrwertsteuerersatz 
wieder auf die ursprünglichen 19 Prozent angehoben wird. Aus diesem Grund 
verteuern sich die Kosten bei einem Verbrauch von 15.000 kWh Erdgas um 
etwa 120 Euro im Jahr 2024. 
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aauuttooss  ssiinnkktt,,  eebbeennssoo  ddiiee  VVeerrggüüttuunnggeenn  ffüürr  SSttrroomm  aauuss  PPhhoottoovvoollttaaiikkaannllaaggeenn..  IInn  ddeenn  
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Am 1. Januar 2024 trat die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) in Kraft. 
Damit müssen Gebäude in Neubaugebieten mit Heizungen ausgestattet wer-
den, die zu 65 Prozent erneuerbare Energien nutzen. Wer in einer Baulücke 
oder im Außenbereich neu baut oder wer lediglich seine Heizung tauscht, be-
kommt mehr Zeit, bis die Pflicht mit erneuerbaren Energien zu heizen greift: In 
Großstädten über 100.000 Einwohnern bis zum 30. Juni 2026, in kleineren Ge-
meinden bis zum 30. Juni 2028. Ist in dem betreffenden Gebiet der Ausbau 
eines Wärme- oder Wasserstoffnetzes bereits beschlossen, beginnt die Pflicht 
jedoch früher.  
Für Haushalte, die sich ab 2024 für den Austausch der Heizung entscheiden, 
gibt es hierfür neben einer Grundförderung von 30 Prozent auch einen „Speed-
bonus“ von 20 Prozent, wenn das Vorhaben bereits im Jahr 2024 umgesetzt 
wird. Haushalte mit geringem Einkommen haben die Möglichkeit, einen speziel-
len Einkommensbonus zu beantragen. In der Summe könnten somit bis zu 70 
Prozent der Kosten bezuschusst werden. Für darüber hinausgehende Kosten 
besteht die Möglichkeit, ein verbilligtes Darlehen zu erhalten, sodass Haushalte 
auch ohne eigene Ersparnisse eine neue Heizung einbauen können. Förderun-
gen erhalten ausschließlich erneuerbare Energien wie zum Beispiel Wärmepum-
pen oder Pelletheizungen und Anschlüsse an Fernwärme. Auch die Zuschüsse 
für Maßnahmen einer Gebäudesanierung erhöhen sich: Eine nachträgliche Wär-
medämmung soll 2024 mit bis zu 30 Prozent gefördert werden. 
 
Zudem steigt der Festpreis für CO2-Emissionen. Diese erhöhten Emissionskos-
ten führen zu höheren Preisen für Heizöl und Erdgas. Die Erhöhung um zehn 
Euro pro Tonne CO2 verteuert den Erdgaspreis um etwa 0,2 Cent pro Kilowatt-
stunde (kWh). Bei einem Jahresverbrauch von 15.000 kWh wird das Heizen 
dadurch um 30 Euro teurer. Ab März 2024 steigt der Erdgaspreis zudem erneut, 
da der vorübergehend auf sieben Prozent abgesenkte Mehrwertsteuerersatz 
wieder auf die ursprünglichen 19 Prozent angehoben wird. Aus diesem Grund 
verteuern sich die Kosten bei einem Verbrauch von 15.000 kWh Erdgas um 
etwa 120 Euro im Jahr 2024. 
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wird. Haushalte mit geringem Einkommen haben die Möglichkeit, einen speziel-
len Einkommensbonus zu beantragen. In der Summe könnten somit bis zu 70 
Prozent der Kosten bezuschusst werden. Für darüber hinausgehende Kosten 
besteht die Möglichkeit, ein verbilligtes Darlehen zu erhalten, sodass Haushalte 
auch ohne eigene Ersparnisse eine neue Heizung einbauen können. Förderun-
gen erhalten ausschließlich erneuerbare Energien wie zum Beispiel Wärmepum-
pen oder Pelletheizungen und Anschlüsse an Fernwärme. Auch die Zuschüsse 
für Maßnahmen einer Gebäudesanierung erhöhen sich: Eine nachträgliche Wär-
medämmung soll 2024 mit bis zu 30 Prozent gefördert werden. 
 
Zudem steigt der Festpreis für CO2-Emissionen. Diese erhöhten Emissionskos-
ten führen zu höheren Preisen für Heizöl und Erdgas. Die Erhöhung um zehn 
Euro pro Tonne CO2 verteuert den Erdgaspreis um etwa 0,2 Cent pro Kilowatt-
stunde (kWh). Bei einem Jahresverbrauch von 15.000 kWh wird das Heizen 
dadurch um 30 Euro teurer. Ab März 2024 steigt der Erdgaspreis zudem erneut, 
da der vorübergehend auf sieben Prozent abgesenkte Mehrwertsteuerersatz 
wieder auf die ursprünglichen 19 Prozent angehoben wird. Aus diesem Grund 
verteuern sich die Kosten bei einem Verbrauch von 15.000 kWh Erdgas um 
etwa 120 Euro im Jahr 2024. 
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Heizungsgesetz, Förderungen, Preise – das gilt 2024 
 In den kostenlosen Energieberatungen erhalten Bürgerinnen 

und Bürger Auskunft 
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rriinnnneenn  uunndd  VVeerrbbrraauucchheerr  mmeehhrr  ZZuusscchhüüssssee..  DDiiee  CCOO22--EEmmiissssiioonneenn  wweerrddeenn  tteeuurreerr  
uunndd  ddiiee  MMeehhrrwweerrttsstteeuueerr  ffüürr  EErrddggaass  sstteeiiggtt  wwiieeddeerr..  DDiiee  UUmmwweellttpprräämmiiee  ffüürr  EElleekkttrroo--
aauuttooss  ssiinnkktt,,  eebbeennssoo  ddiiee  VVeerrggüüttuunnggeenn  ffüürr  SSttrroomm  aauuss  PPhhoottoovvoollttaaiikkaannllaaggeenn..  IInn  ddeenn  
EEnneerrggiieebbeerraattuunnggeenn  ddeerr  KKooooppeerraattiioonnssppaarrttnneerr  LLaannddkkrreeiiss  NNeeuubbuurrgg--SScchhrroobbeennhhaauu--
sseenn,,  VVeerrbbrraauucchheerrSSeerrvviiccee  BBaayyeerrnn  ((VVSSBB))  uunndd  EEnneerrggiiee  eeffffiizziieenntt  eeiinnsseettzzeenn  ee..  VV..  kköönn--
nneenn  ssiicchh  BBüürrggeerriinnnneenn  uunndd  BBüürrggeerr  üübbeerr  NNeeuueerruunnggeenn  ffüürr  PPrriivvaatthhaauusshhaallttee  iinnffoorrmmiiee--
rreenn..  DDaass  ssiinndd  ddiiee  wwiicchhttiiggsstteenn  NNeeuueerruunnggeenn  aauuff  eeiinneenn  BBlliicckk::  
 
Am 1. Januar 2024 trat die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) in Kraft. 
Damit müssen Gebäude in Neubaugebieten mit Heizungen ausgestattet wer-
den, die zu 65 Prozent erneuerbare Energien nutzen. Wer in einer Baulücke 
oder im Außenbereich neu baut oder wer lediglich seine Heizung tauscht, be-
kommt mehr Zeit, bis die Pflicht mit erneuerbaren Energien zu heizen greift: In 
Großstädten über 100.000 Einwohnern bis zum 30. Juni 2026, in kleineren Ge-
meinden bis zum 30. Juni 2028. Ist in dem betreffenden Gebiet der Ausbau 
eines Wärme- oder Wasserstoffnetzes bereits beschlossen, beginnt die Pflicht 
jedoch früher.  
Für Haushalte, die sich ab 2024 für den Austausch der Heizung entscheiden, 
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Euro pro Tonne CO2 verteuert den Erdgaspreis um etwa 0,2 Cent pro Kilowatt-
stunde (kWh). Bei einem Jahresverbrauch von 15.000 kWh wird das Heizen 
dadurch um 30 Euro teurer. Ab März 2024 steigt der Erdgaspreis zudem erneut, 
da der vorübergehend auf sieben Prozent abgesenkte Mehrwertsteuerersatz 
wieder auf die ursprünglichen 19 Prozent angehoben wird. Aus diesem Grund 
verteuern sich die Kosten bei einem Verbrauch von 15.000 kWh Erdgas um 
etwa 120 Euro im Jahr 2024. 
 

 

 

Neuburg a. d. Donau 
29.01.2024 
 
Landratsamt 
Neuburg-Schrobenhausen 
Pressestelle 
Platz der Deutschen Einheit 1 
86633 Neuburg an der Donau 
 
Pressekontakt 
Sabine Gooss 
Telefon: 08431 / 57-430 
Mobil: 0151-46130172 
pressestelle@neuburg-schrobenhausen.de 

Seite 1 

Heizungsgesetz, Förderungen, Preise – das gilt 2024 
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Am 1. Januar 2024 trat die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) in Kraft. 
Damit müssen Gebäude in Neubaugebieten mit Heizungen ausgestattet wer-
den, die zu 65 Prozent erneuerbare Energien nutzen. Wer in einer Baulücke 
oder im Außenbereich neu baut oder wer lediglich seine Heizung tauscht, be-
kommt mehr Zeit, bis die Pflicht mit erneuerbaren Energien zu heizen greift: In 
Großstädten über 100.000 Einwohnern bis zum 30. Juni 2026, in kleineren Ge-
meinden bis zum 30. Juni 2028. Ist in dem betreffenden Gebiet der Ausbau 
eines Wärme- oder Wasserstoffnetzes bereits beschlossen, beginnt die Pflicht 
jedoch früher.  
Für Haushalte, die sich ab 2024 für den Austausch der Heizung entscheiden, 
gibt es hierfür neben einer Grundförderung von 30 Prozent auch einen „Speed-
bonus“ von 20 Prozent, wenn das Vorhaben bereits im Jahr 2024 umgesetzt 
wird. Haushalte mit geringem Einkommen haben die Möglichkeit, einen speziel-
len Einkommensbonus zu beantragen. In der Summe könnten somit bis zu 70 
Prozent der Kosten bezuschusst werden. Für darüber hinausgehende Kosten 
besteht die Möglichkeit, ein verbilligtes Darlehen zu erhalten, sodass Haushalte 
auch ohne eigene Ersparnisse eine neue Heizung einbauen können. Förderun-
gen erhalten ausschließlich erneuerbare Energien wie zum Beispiel Wärmepum-
pen oder Pelletheizungen und Anschlüsse an Fernwärme. Auch die Zuschüsse 
für Maßnahmen einer Gebäudesanierung erhöhen sich: Eine nachträgliche Wär-
medämmung soll 2024 mit bis zu 30 Prozent gefördert werden. 
 
Zudem steigt der Festpreis für CO2-Emissionen. Diese erhöhten Emissionskos-
ten führen zu höheren Preisen für Heizöl und Erdgas. Die Erhöhung um zehn 
Euro pro Tonne CO2 verteuert den Erdgaspreis um etwa 0,2 Cent pro Kilowatt-
stunde (kWh). Bei einem Jahresverbrauch von 15.000 kWh wird das Heizen 
dadurch um 30 Euro teurer. Ab März 2024 steigt der Erdgaspreis zudem erneut, 
da der vorübergehend auf sieben Prozent abgesenkte Mehrwertsteuerersatz 
wieder auf die ursprünglichen 19 Prozent angehoben wird. Aus diesem Grund 
verteuern sich die Kosten bei einem Verbrauch von 15.000 kWh Erdgas um 
etwa 120 Euro im Jahr 2024. 
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und versorgt insgesamt 40 Häuser in Burgheim effizient mit 
Wärme aus dem Erdboden. 
Auch die Stadt Neuburg präsentierte ein Praxisbeispiel. Birgit 
Bayer-Kroneisl, Leiterin der Stabstelle Umwelt und Agenda 
21 der Stadt Neuburg, wies darauf hin, dass die Stadt ener-
giesparende Bauweisen, ökologische Aspekte beim Bau so-
wie den Einsatz erneuerbarer Energien fördert. Dazu findet 
bereits seit 2017 eine „Positivliste für den Verkauf kommuna-
ler Grundstücke“ Anwendung. Dabei erhalten Grundstücks-
eigentümer Punkte, wenn sie Maßnahmen in den genannten 
Bereichen realisieren. Je nach erreichter Punktezahl werden 
bis zu maximal 20 Euro pro Quadratmeter Grundstücksflä-
che rückerstattet. Die Informationsveranstaltung „Klima-
schutz und Klimaanpassung in Baugebieten“ wurde im Zuge 
der Umsetzung der Maßnahmen, die im digitalen Energie-
nutzungsplan für den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen 
festgeschrieben wurden, durchgeführt.

Die Auswirkungen des Klimawandels sind bereits deutlich 
spürbar. Zunehmende Extremwetterereignisse wie Starkre-
gen und Hitzeperioden stellen Städte und Kommunen vor 
neue Herausforderungen, für die sie sich wappnen müssen. 
Um die Gemeinden dabei zu unterstützen, hat die Klima-
schutzmanagerin des Landkreises Neuburg-Schrobenhau-
sen, Theresa Dehmel, im Januar zur Informationsveranstal-
tung „Klimaschutz und Klimaanpassung in Baugebieten“ ins 
Landratsamt eingeladen. Teilnehmer waren Bürgermeister, 
Kreisräte, der Jugendkreistag sowie Vertreter der Kommunen 
aus dem Bau-, Klima- und Umweltbereich. 
Eingangs wies Landrat Peter von der Grün darauf hin, dass 
sich Städte und Kommunen zukunftsfähig und nachhaltig 
aufstellen müssten, um durch verschiedene Maßnahmen ihre 
Klimaresilienz und somit ihre Widerstandsfähigkeit gegen-
über dem Klimawandel zu stärken. Wichtig ist hierbei, ener-
getische und klimatische Belange in der Stadt- und Kommu-
nalplanung frühzeitig und ganzheitlich zu berücksichtigen, 
um spätere Schäden und damit verbundene Kosten zu ver-
meiden. Dass das Handeln dringlich ist, betonten Dr. Teresa 
Zölch, Mitarbeiterin des Referats für Klima und Umwelt in 
München, sowie Sandra Feder, wissenschaftliche Mitarbeite-
rin an der Technischen Universität München am Lehrstuhl für 
Strategie und Management der Landschaftsentwicklung. Die 
beiden Expertinnen referierten über klimaresiliente Stadt-
quartiere und wiesen dabei auf Handlungsmöglichkeiten 
wie zum Beispiel den Ausbau der grünen Infrastruktur, hin. 
Mit grüner Infrastruktur sind beispielsweise Dach- und Fas-
sadenbegrünung sowie Bäume, Grünflächen, etc. gemeint. 
Anschließend stellten sie das Projekt „Grüne Stadt der Zu-
kunft“ vor, an dem beide mitgearbeitet haben. Bei diesem 
Projekt wird angestrebt, Städte und Kommunen bei der Er-
reichung ihrer klimapolitischen Ziele zu unterstützen. Die 
dabei erarbeiteten Checklisten, Steckbriefe, Leitfäden und 
Bewertungsmatrizen können Interessierte unter dem Link 
www.gruene-stadt-der-zukunft.de einsehen. 
Ein positives Beispiel für ein Klima-Projekt in Baugebieten 
stellte Burgheims Bürgermeister Michael Böhm vor. Burg-
heim realisierte 2019 das erste Kalte-Nahwärmeprojekt 
Bayerns. Dieses innovative System nutzt im Gegensatz zu 
üblichen Nahwärmenetzen relativ niedrige Temperaturen 

Städte und Gemeinden befassen sich mit Klimawandel 
Landratsamt stellte das Thema Klimaanpassung in Baugebieten 
in den Fokus einer Informationsveranstaltung für Kommunen

Hier könnte 
Ihre Werbung 

stehen.

Interesse?

Dann melden Sie sich noch heute 
bei uns unter:

info@hupfauf-druck.de oder 

Telefon: 08252-3373
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Ihr Grünstromtarif
Online ab 15.03.2024

www.heimatenergiewerke.de

     100 %
 Grünstrom

     100 %
 Fairness

     100 %
 Nachhaltigkeit
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Baby Basics  
Ein Bindungs- und Bedürfnisorientierter Babyvorbereitungskurs

kostenfrei, für werdende Eltern in der Schwangerschaft

Bald ist das Baby da! Das erste Kind stellt 
für viele Eltern eine neue und besondere 
Aufgabe dar. 

Um sich bestmöglich auf Ihre neue Rolle 
als werdende Mütter und Väter vorbereiten 
zu können, bietet die KoKi Neuburg-Schro-
benhausen einen Babyvorbereitungskurs in 
Schrobenhausen an. 

Zu dem Termin können Sie gerne Ihre Fragen 
mitbringen. 

Die Angebote der KoKi – Koordinationsstelle frühe Kindheit 
werden von der Bundesstiftung Frühe Hilfen gefördert und 
sind daher kostenfrei. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Themen
∙  Anleitung der werdenden Eltern  
im Umgang mit ihrem Baby
∙ Halten
∙ Baden
∙ Anziehen
∙ Trösten
∙ Beruhigen
∙ Babylesen
∙ Stillen/Füttern
∙ Pflege/Hygiene 

Uhrzeit: 

Dauer:  

Ort:   
  
 

Anmeldung bei Frau Kugler:  Maria Kugler
Kinderkrankenschwester und Familien- 
Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin

26.01.2024 14.06.2024

08.03.2024 13.09.2024

26.04.2024 08.11.& 20.12.2024

19 Uhr

jeweils 1,5h

Leuchtturm Schrobenhausen
Bürgermeister-Stocker-Ring 38
86529 Schrobenhausen

0151-53662396

Termine 2024
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Druckerei
Sie suchen eine 

in der Umgebung?

Geschäftsausstattung
Visitenkarten
Geburtstagsbanner
Einladungen 
und vieles mehr

Hupfauf Druck 
Blumenstraße 3 
86529 Schrobenhausen

@hupfauf.druck fb.com/hupfaufdruck

Seit 2021 können Sie einen Teil unserer umfangreichen Produktpalette 
online entdecken und mit wenigen Klicks von zu Hause aus bestellen!


